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Synopse für die Änderung der Richtlinien zur Förderung von Tageseinrichtungen gemeinnütziger 
Elternvereine und Eltern-Kind-Gruppen in der Stadtgemeinde Bremerhaven 
Anpassung an die „Bremer Richtlinien“ vom muss noch hinzugefügt werden 
 

 
2019 2021 Bemerkungen  

 
1. Rechtliche Grundlagen  
Diese Richtlinien regeln gemäß § 18 Absatz 
5 des Bremischen Tageseinrichtungs- und 
Tagespflegegesetzes (BremKTG) vom 19. 
Dezember 2000 (Brem.GBI. S. 491) die För-
derung von Tageseinrichtungen von rechts-
fähigen, gemeinnützigen Elternvereinen und 
Eltern-Kind-Gruppen. Die von den Trägern 
betriebenen Kleinkindgruppen, Kindergärten 
und Horte sind Tageseinrichtungen im Sinne 
der §§ 4 bis 6, 7 Absatz 1 und 8 Absatz 1 des 
BremKTG.  
 
_________________________________ 
2. Allgemeine Förderungsvoraussetzun-
gen  
Eine finanzielle Förderung der von diesen 
Trägern betriebenen Tageseinrichtungen ist 
unter folgenden Bedingungen durch den Ma-
gistrat, Amt für Jugend, Familie und Frauen, 
der Stadt Bremerhaven möglich:  
 
Die Tageseinrichtung verfügt über eine Be-
triebserlaubnis des Landesjugendamtes 
(LJA) gemäß der §§ 45 bis 48 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und 
wird unter Beachtung der Richtlinien für den 
Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder im 
Lande Bremen (RiBTK) vom 4. Mai 2012 
(Brem.ABl. S. 280) in der jeweils geltenden 
Fassung geführt.  
 
Die Tageseinrichtung ist hinsichtlich ihres 
Standorts und ihres Platzangebotes Bestand-
teil des durch die Stadt Bremerhaven veran-
lassten Betreuungsangebotes.  
 
Die Anzahl der Plätze ist so gestaltet, dass 
die Mindestbelegungszahlen erreicht werden.  
 
Die Bestimmungen des Ortsgesetzes zur 
Aufnahme von Kindern und zur Regelung der 
Betreuungszeiten in Tageseinrichtungen und 
der Tagespflege in der Stadt Bremerhaven 
(Aufnahme- und Betreuungszeitenortsgesetz) 
vom 27. September 2012 (Brem.GBl. S. 422) 
in der jeweils geltenden Fassung werden 
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beachtet.  
Weiter ist die Beitragsordnung für die Kinder-
tageseinrichtungen der Stadt Bremerhaven 
vom 15. Mai 2014 (Brem.GBl. S. 298) in der 
jeweils geltenden Fassung zu beachten.  
 
 
Der Träger übernimmt die volle rechtliche, 
finanzielle, organisatorische und pädagogi-
sche Verantwortung für die Tageseinrichtung. 
In Tageseinrichtungen von Elterninitiativen ist 
in der Regel ein Elternteil Mitglied des Ver-
eins.  
____________________________________ 
3. Art und Höhe der Zuschüsse  
3.1 Auf Antrag kann das Amt für Jugend, 
Familie und Frauen einen Zuschuss zu den 
laufenden Personal- und Betriebskosten 
und/oder zu Investitionen gewähren. Die Hö-
he der Zuschüsse ist grundsätzlich im We-
sentlichen bestimmt durch die regelmäßige 
wöchentliche Betreuungsdauer und die An-
zahl der regelmäßig belegten Plätze.  
 
Als zuwendungsfähige Betreuungsdauer gel-
ten 20 bis 40 Wochenstunden für Plätze für 
Kleinkinder, 20 bis 40 Wochenstunden für 
Plätze für Kinder im Vorschulalter und 25 bis 
40 Wochenstunden für Plätze für Schulkin-
der.  
 
Zuschüsse können nach festgelegten 
Höchstsätzen als Festbetrag gewährt werden 
(siehe Anlage 1 und 1a). 
 
3.2 Zu den Ausgaben für das Personal zur 
Betreuung einer Gruppe und zu den laufen-
den Sachkosten, außer Miete, kann in Ab-
hängigkeit von der erforderlichen Betreu-
ungsdauer und den kontinuierlich belegten 
Plätzen der Gruppe ein pauschaler Zuschuss 
gezahlt werden (siehe Anlage 1 und 1a 
sowie erläuternde Regelungen zu den 
Gruppenarten).  
 
3.3 Mieten  
Zu den Mieten und zu den Mietnebenkosten 
aller Art kann ein Zuschuss bis zur Höhe von 
80 % der notwendigen Ausgaben gezahlt 
werden, jedoch nicht mehr als 639,00 € pro 
Monat pro Gruppe.  

3.4 Investitionen  
Bei der Gründung von neuen Tageseinrich-
tungen oder Eröffnung neuer Gruppen kann 

beachtet.  
Weiter ist die Beitragsordnung für die Kinder-
tageseinrichtungen der Stadt Bremerhaven 
vom 28. November 2019 (Brem.GBl. S. 704) 
in der jeweils geltenden Fassung zu beach-
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finanzielle, organisatorische und pädagogi-
sche Verantwortung für die Tageseinrichtung. 
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laufenden Personal- und Betriebskosten 
und/oder zu Investitionen gewähren. Die Hö-
he der Zuschüsse ist grundsätzlich im We-
sentlichen bestimmt durch die regelmäßige 
wöchentliche Betreuungsdauer und die An-
zahl der regelmäßig belegten Plätze.  
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für die Herrichtung und Ausstattung  
von geeigneten Räumlichkeiten ein einmali-
ger Zuschuss bis zur Höhe von 5 113,00 € 
pro Gruppe gezahlt werden.  
 
3.5 Leitungspersonal  
Führt ein Eltern-Verein innerhalb eines Ge-
bäudes eine mehrgruppige Einrichtung mit 
mindestens 28 belegten Plätzen, kann zur 
Finanzierung von mindestens 10 Wochen-
stunden für eine sozialpädagogische Leitung 
ein Zuschuss bewilligt werden.  
 
Die Zuschusshöhe pro Monat ist abhängig 
von der Anzahl der regelmäßig belegten 
Plätze (siehe Anlage 2 und 2a). 
 
Belegte Plätze in Kleinkindgruppen werden 
doppelt gezählt.  
 
3.6 Zuschüsse nach den Nummern 3.2, 3.3 
und 3.5. dieser Richtlinien sind gegenseitig 
deckungsfähig.  
 
_________________________________ 
4. Regelmäßige Belegung der Plätze  
4.1 Kleinkindgruppe  
Voraussetzung für einen pauschalen grup-
penbezogenen Zuschuss ist, dass mindes-
tens 8 Plätze von Kleinkindern belegt sind, 
davon höchstens 2 Kinder unter 12 Monate.  
 
Dem individuellen Bedarf von Kindern nach 
Betreuung in einer Tageseinrichtung wird 
nach Ende des dritten Lebensjahres in der 
Regel durch den Besuch einer Kindergarten-
gruppe entsprochen.  
 
Mit Vollendung des 42. Lebensmonats eines 
Kindes endet die Zuwendungs-fähigkeit bei 
Belegung eines Platzes in einer Kleinkind-
gruppe. Zum Beginn eines Kindergartenjah-
res sollen keine Kinder neu aufgenommen 
werden, die älter als 31 Monate sind. Das 
Betreuungsalter richtet sich im Einzelnen 
nach dem Bedarf und der Betriebserlaubnis 
des Landesjugendamtes.  
 
4.2 Alterserweiterte Gruppe 
Voraussetzung für einen pauschalen 
gruppenbezogenen Zuschuss ist, dass 
mindestens 12 Plätze von Kindern ab 2 
Jahren bis zum Schuleintritt belegt sind. 
 
Die Anzahl der betreuten Kinder unter drei 
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Jahren muss im Durchschnitt mindestens 
10 % und höchstens 20 % der jeweiligen 
Gruppengröße betragen. Die Betreuung 
kann in unterschiedlichen Gruppen erfol-
gen. 
 
4.3 Kindergartengruppe  
Voraussetzung für einen pauschalen grup-
penbezogenen Zuschuss ist, dass mindes-
tens 12 Plätze von Vorschulkindern belegt 
sind, die am Tag der Aufnahme älter als 31 
Monate waren.  
 
Nachrangig können zum Beginn des Kinder-
gartenjahres „Kinder des IV. Quartals“ (gebo-
ren zwischen 1. Oktober bis 31. Dezember 
eines Kalenderjahres) aufgenommen werden.  
 
Entsprechendes gilt für den Zeitraum vom 1. 
Januar bis 31. Juli eines Kalenderjahres.  
 
4.4 Hortgruppe (Grundschulkinder)  
Voraussetzung für einen pauschalen grup-
penbezogenen Zuschuss ist, dass mindes-
tens 12 Plätze durch Grundschulkinder belegt 
sind.  
_________________________________ 
5. Abweichungen in der Bele-
gung/Kürzung der Zuschüsse  
5.1 Wenn die jeweilige Mindestbelegung un-
terschritten wird oder bei Fehlbelegungen, 
wird der Zuschuss nach Nummer 3.2, 3.3 und 
3.5. dieser Richtlinien anteilig für die jeweili-
gen Monate gekürzt.  
 
5.2 Einrichtungen, die nach diesen Richtlinien 
Zuschüsse für Kleinkindgruppen und Kinder-
gartengruppen erhalten, können in der inter-
nen Zuordnung zu Gruppen beide Alters-
gruppen mischen.  
 
6. Grundsätze für die Gewährung von Zu-
schüssen und deren Zahlung  
6.1 Die Gewährung von Zuschüssen erfolgt 
im Rahmen der jährlich bereitstehenden 
Haushaltsmittel und unter Berücksichtigung 
der Dringlichkeit des Bedarfes.  
 
6.2 Zuschüsse nach diesen Richtlinien kön-
nen nur für Kinder gewährt werden, die in der 
Stadt Bremerhaven ihren ständigen Haupt-
wohnsitz haben. Sofern eine Kostenvereinba-
rung der Stadt Bremerhaven mit Niedersäch-
sischen Kommunen besteht, können für die 
Belegung mit Kindern dieser Kommunen Zu-
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schüsse gezahlt werden.  
 
6.3 Zuschüsse werden nur auf schriftlichen 
Antrag beim Amt für Jugend, Familie und 
Frauen der Stadt Bremerhaven gewährt.  
 
Über die notwendige Art und Form der An-
tragstellung (Erst- und Wiederholungsanträ-
ge), Unterlagen und Termine informiert das 
Amt für Jugend, Familie und Frauen.  
 
Erstanträge auf Zuschüsse sind jeweils so 
rechtzeitig zu stellen, dass darüber vor Eröff-
nung einer Kindergruppe entschieden werden 
kann (mindestens 6 Wochen vor Eröffnungs-
termin). 
 
Zuschussanträge für bestehende Gruppen 
sind jeweils bis zum 15. Dezember für das 
nächste Kalenderjahr zu stellen.  
 
6.4 Die Zuschüsse werden monatlich ohne 
gesonderten Abruf gezahlt.  
 
Vor Beginn eines jeden Kalenderjahres ist 
von den Trägern nachzuweisen, dass die 
Gruppen und deren Förderungsvorausset-
zungen fortbestehen. Der Zuschussempfän-
ger ist verpflichtet dem Amt für Jugend, Fami-
lie und Frauen zuschussrelevante Änderun-
gen, z. B. in der Belegung, im Verlauf des 
Bewilligungszeitraums unaufgefordert und 
rechtzeitig mitzuteilen.  
 
Die Bewilligung erfolgt für den Zeitraum 1. 
Januar bis 31. Dezember eines Kalenderjah-
res. Maßgeblich für den Zuschuss der ersten 
7 Monate eines Kalenderjahres ist die von 
den Trägern im Januar dargestellte Belegung 
und für den Zuschuss der letzten 5 Monate 
eines Kalenderjahres die im August darge-
stellte Belegung. 
 
6.5 Zuschüsse werden nach diesen Richtli-
nien als Projektförderung im Rahmen des § 
44 der Haushaltsordnung der Freien Hanse-
stadt Bremen (LHO) vom 25. Mai 1971 
(Brem. GBl. S. 143) geändert durch Gesetz 
vom 13. Juni 2000 (Brem. GBl. S. 163) und 
den daraus ergangenen Allgemeinen Neben-
bestimmungen für Projektförderung (AN-
Best-P.) gewährt.  
____________________________________ 
7. Eigenbeteiligung der Trä-
ger/Elternbeiträge  
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gesonderten Abruf gezahlt.  
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Gruppen und deren Förderungsvorausset-
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ger ist verpflichtet dem Amt für Jugend, Fami-
lie und Frauen zuschussrelevante Änderun-
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stellte Belegung. 
 
6.5 Zuschüsse werden nach diesen Richtli-
nien als institutionelle Förderung im Rahmen 
des § 44 der Haushaltsordnung der Freien 
Hansestadt Bremen (LHO) vom 25. Mai 1971 
(Brem. GBl. S. 143) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14. Juli 2020 (Brem.GBl. S. 617) 
und den daraus ergangenen Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für institutionelle Förde-
rungen (AN-Best-I.) gewährt.  
____________________________________ 
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Die Finanzierung der nicht durch Zuschüsse 
gedeckten Ausgaben für eine Tageseinrich-
tung wird durch einen Eigenanteil des Trä-
gers, die in der Beitragsordnung festgelegten 
Elternbeiträge und Eigenarbeit der Eltern, 
sowie optional andere Einnahmen sicherge-
stellt.  
 
 
8. Verfahren bei Auflösung einer Tages-
einrichtung  
Wenn eine über diese Richtlinien geförderte 
Tageseinrichtung geschlossen wird, ist bei 
der Entscheidung über die weitere Verwen-
dung von Einrichtungsgegenständen und 
Spielmaterialien, die mit öffentlichen Mitteln 
beschafft wurden, das Amt für Jugend, Fami-
lie und Frauen zu beteiligen.  
____________________________________ 
9. Ausnahmen  
Über Ausnahmen von Nummer 3, nicht je-
doch von 3.4, zum Zwecke der notwendigen 
Bestandserhaltung einer bestehenden Ta-
geseinrichtung entscheidet das Amt für Ju-
gend, Familie und Frauen der Stadt Bremer-
haven im Rahmen seines Budgets.  
____________________________________ 
10. Inkrafttreten  
Diese Richtlinien treten rückwirkend zum 1. 
Januar 2019 in Kraft.  
 
Am gleichen Tage treten die Richtlinien zur 
Förderung von Tageseinrichtungen gemein-
nütziger Elternvereine und Eltern-Kind-
Gruppen in der Stadt Bremerhaven vom 28. 
November 2018 (Brem. ABl. S. 1206) außer 
Kraft.  
 
Bremerhaven, den 20. März 2019 
 
M a g i s t r a t der Stadt Bremerhaven 
 
 
Anlage 1: 

Richtlinien zur Förderung von Tageseinrich-
tungen gemeinnütziger Elternvereine und 
Eltern-Kind-Gruppen in der Stadt Bremer-
haven, gültig ab 01. Januar 2019 
 
Pauschaler gruppenbezogener Zuschuss 
pro Monat (vgl. Ziffer 3.2 in Verbindung 
mit Ziffer 4. der oben genannten Richtli-
nien) 
 

Die Finanzierung der nicht durch Zuschüsse 
gedeckten Ausgaben für eine Tageseinrich-
tung wird durch einen Eigenanteil des Trä-
gers, durch die in der Beitragsordnung fest-
gelegten Elternbeiträge, die durch den Ma-
gistrat eingezogen werden, durch Eigenarbeit 
der Eltern, sowie optional durch andere Ein-
nahmen sichergestellt.  
 
8. Verfahren bei Auflösung einer Tages-
einrichtung  
Wenn eine über diese Richtlinien geförderte 
Tageseinrichtung geschlossen wird, ist bei 
der Entscheidung über die weitere Verwen-
dung von Einrichtungsgegenständen und 
Spielmaterialien, die mit öffentlichen Mitteln 
beschafft wurden, das Amt für Jugend, Fami-
lie und Frauen zu beteiligen.  
____________________________________ 
9. Ausnahmen  
Über Ausnahmen von Nummer 3, nicht je-
doch von 3.4, zum Zwecke der notwendigen 
Bestandserhaltung einer bestehenden Ta-
geseinrichtung entscheidet das Amt für Ju-
gend, Familie und Frauen der Stadt Bremer-
haven im Rahmen seines Budgets.  
____________________________________ 
10. Inkrafttreten  
Diese Richtlinien treten zum 1. August 2021 
in Kraft.  
 
Am gleichen Tage treten die Richtlinien zur 
Förderung von Tageseinrichtungen gemein-
nütziger Elternvereine und Eltern-Kind-
Gruppen in der Stadt Bremerhaven vom 20. 
März 2019 (Brem.ABl. S. 389) außer Kraft.  
 
Bremerhaven, den muss noch gewählt wer-
den 2021 
 
M a g i s t r a t der Stadt Bremerhaven 
 
 
Anlage 1: 

Richtlinien zur Förderung von Tageseinrich-
tungen gemeinnütziger Elternvereine und 
Eltern-Kind-Gruppen in der Stadt Bremer-
haven, gültig ab 01. August 2021 
 
Pauschaler gruppenbezogener Zuschuss 
pro Monat zuzüglich Einnahmeausfälle 
durch die Beitragsfreiheit und zentrale 
Beitragserhebung pro Monat (vgl. Ziffer 
3.2 in Verbindung mit Ziffer 4. der oben 

 
 
 
Zentrale Bei-
tragserhebung 
berücksichtigt 
 
 
 
 
 
Keine Änderun-
gen 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
 
Keine Änderun-
gen 
 
 
 
_____________ 
 
 
Datum! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum! 
 
 
 
 
 
 
 
Datum! 
 
 
 
Einnahmeaus-
fälle berücksich-
tigt 
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Kleinkindgruppe (vgl. Ziffer 4.1) 
 

 regelmäßige Betreuungsdauer pro 
Woche 

 ab 
20 

Std. 

ab 
25 

Std. 

ab 
30 

Std. 

ab 
35 

Std. 

ab 
40 

Std. 
8 be-
legte 

Plätze 

4.032 
€ 

4.695 
€ 

5.358 
€ 

6.060 
€ 

6.680 
€ 

 
Ist eine Gruppe mit mehr als 8 Kindern be-
legt, erhöht sich der Zuschuss um je 200,00 € 
pro Monat für jedes weitere Kind (max. 8 + 2) 
 
Alterserweiterte Gruppe (vgl. Ziffer 4.2) 
 
 regelmäßige Betreuungs-

dauer pro Woche 
 ab 27,5 

Std. 
ab 30 
Std. 

ab 40 
Std. 

12 bis 14 
belegte 
Plätze 

3.560 €  
 
 

3.877 € 

4.761 € 

15 bis 18 
belegte 
Plätze 

3.627 € 4.845 € 

19 bis 20 
belegte 
Plätze 

3.690 € 3.947 € 4.928 € 

 
Kindergarten- und Hortgruppe (vgl. Ziffer 
4.3 und 4.4) 
 
 regelmäßige Betreuungs-

dauer pro Woche 
 ab 25 

Std. 
ab 30 
Std. 

ab 40 
Std. 

15 bis 17 
belegte 
Plätze 

2.754 € 3.127 € 3.813 € 

18 bis 20 
belegte 
Plätze 

2.887 € 3.282 € 4.003 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

genannten Richtlinien) 
 
Kleinkindgruppe (vgl. Ziffer 4.1) 
 

 regelmäßige Betreuungsdauer pro 
Woche 

 ab 
20 

Std. 

ab 
25 

Std. 

ab 
30 

Std. 

ab 
35 

Std. 

ab 
40 

Std. 
8 be-
legte 

Plätze 

5.351 
€ 

6.221 
€ 

7.175 
€ 

8.117 
€ 

9.018 
€ 

 
Ist eine Gruppe mit mehr als 8 Kindern be-
legt, erhöht sich der Zuschuss um je 200,00 € 
pro Monat für jedes weitere Kind (max. 8 + 2) 
 
Alterserweiterte Gruppe (vgl. Ziffer 4.2) 
 
 regelmäßige Betreuungs-

dauer pro Woche 
 ab 27,5 

Std. 
ab 30 
Std. 

ab 40 
Std. 

12 bis 14 
belegte 
Plätze 

5.194 €  
 
 

6.519 € 

7.437 € 

15 bis 18 
belegte 
Plätze 

5.662 € 8.165 € 

19 bis 20 
belegte 
Plätze 

5.896 € 6.849 € 8.573 € 

 
Kindergartengruppe (vgl. Ziffer 4.3) 
 
 
 regelmäßige Betreuungs-

dauer pro Woche 
 ab 25 

Std. 
ab 30 
Std. 

ab 40 
Std. 

15 bis 17 
belegte 
Plätze 

4.719 € 5.477 € 6.744 € 

18 bis 20 
belegte 
Plätze 

5.180 € 6.024 € 7.424 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Anpassung 

an Bremen 
zzgl. Ein-

nahmeaus-
fälle sowie 
separate 

Darstellung 
für Kita und 

Hort 
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Anlage 2: 

Richtlinien zur Förderung von Tageseinrich-
tungen gemeinnütziger Elternvereine und 
Eltern-Kind-Gruppen in der Stadt Bremer-
haven, gültig ab 01. Januar 2019 
 
 
Pauschaler Zuschuss pro Monat für das 
Leitungspersonal (Ziffer 3.5) 
 
Anzahl der regelmä-
ßig belegten Plätze 

Maximaler Zu-
schuss pro Monat 

ab 28 regelmäßig 
belegter Plätze 

819 € 

ab 36 regelmäßig 
belegter Plätze 

1.053 € 

ab 42 regelmäßig 
belegter Plätze 

1.227 € 

ab 56 regelmäßig 
belegter Plätze 

1.634 € 

ab 70 regelmäßig 
belegter Plätze 

2.044 € 

ab 84 regelmäßig 
belegter Plätze 

2.458 € 

 
 
Anlage 1a: 

Richtlinien zur Förderung von Tageseinrich-
tungen gemeinnütziger Elternvereine und 
Eltern-Kind-Gruppen in der Stadt Bremer-
haven, gültig ab 01. April 2019 
 
Pauschaler gruppenbezogener Zuschuss 
pro Monat (vgl. Ziffer 3.2 in Verbindung 
mit Ziffer 4. der oben genannten Richtli-
nien) 
 
 
 
 

Hortgruppe (vgl. Ziffer 4.4) 
 
 regelmäßige Betreuungs-

dauer pro Woche 
 ab 25 

Std. 
ab 30 
Std. 

ab 40 
Std. 

15 bis 17 
belegte 
Plätze 

4.719 € 5.477 € 6.455 € 

18 bis 20 
belegte 
Plätze 

5.180 € 6.024 € 7.084 € 

 
Anlage 2: 

Richtlinien zur Förderung von Tageseinrich-
tungen gemeinnütziger Elternvereine und 
Eltern-Kind-Gruppen in der Stadt Bremer-
haven, gültig ab 01. August 2021 
 
 
Pauschaler Zuschuss pro Monat für das 
Leitungspersonal (Ziffer 3.5) 
 
Anzahl der regelmä-
ßig belegten Plätze 

Maximaler Zu-
schuss pro Monat 

ab 28 regelmäßig 
belegter Plätze 

864 € 

ab 36 regelmäßig 
belegter Plätze 

1.110 € 

ab 42 regelmäßig 
belegter Plätze 

1.295 € 

ab 56 regelmäßig 
belegter Plätze 

1.724 € 

ab 70 regelmäßig 
belegter Plätze 

2.157 € 

ab 84 regelmäßig 
belegter Plätze 

2.594 € 

 
 
Anlage 1a: 

Richtlinien zur Förderung von Tageseinrich-
tungen gemeinnütziger Elternvereine und 
Eltern-Kind-Gruppen in der Stadt Bremer-
haven, gültig ab 01. April 2022 
 
Pauschaler gruppenbezogener Zuschuss 
pro Monat zuzüglich Einnahmeausfälle 
durch die Beitragsfreiheit und zentrale 
Beitragserhebung pro Monat (vgl. Ziffer 
3.2 in Verbindung mit Ziffer 4. der oben 
genannten Richtlinien) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Anpassung 

wie vor 
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Kleinkindgruppe (vgl. Ziffer 4.1) 
 

 regelmäßige Betreuungsdauer pro 
Woche 

 ab 
20 

Std. 

ab 
25 

Std. 

ab 
30 

Std. 

ab 
35 

Std. 

ab 
40 

Std. 
8 be-
legte 

Plätze 

4.151 
€ 

4.833 
€ 

5.515 
€ 

6.239 
€ 

6.877 
€ 

 
Ist eine Gruppe mit mehr als 8 Kindern be-
legt, erhöht sich der Zuschuss um je 200,00 € 
pro Monat für jedes weitere Kind (max. 8 + 2) 
 
Alterserweiterte Gruppe (vgl. Ziffer 4.2) 
 
 regelmäßige Betreuungs-

dauer pro Woche 
 ab 27,5 

Std. 
ab 30 
Std. 

ab 40 
Std. 

12 bis 14 
belegte 
Plätze 

3.668€  
 
 

3.944 € 

4.905€ 

15 bis 18 
belegte 
Plätze 

3.757€ 4.991€ 

19 bis 20 
belegte 
Plätze 

3.801€ 4.066€ 5.077€ 

 
Kindergarten- und Hortgruppe (vgl. Ziffer 
4.3 und 4.4) 
 
 regelmäßige Betreuungs-

dauer pro Woche 
 ab 25 

Std. 
ab 30 
Std. 

ab 40 
Std. 

15 bis 17 
belegte 
Plätze 

2.837 € 3.222 € 3.928 € 

18 bis 20 
belegte 
Plätze 

2.974 € 3.381 € 4.124 € 

 

 

 

 

 

 

 

Kleinkindgruppe (vgl. Ziffer 4.1) 
 

 regelmäßige Betreuungsdauer pro 
Woche 

 ab 
20 

Std. 

ab 
25 

Std. 

ab 
30 

Std. 

ab 
35 

Std. 

ab 
40 

Std. 
8 be-
legte 

Plätze 

5.427 
€ 

6.311 
€ 

7.277 
€ 

8.232 
€ 

9.145 
€ 

 
Ist eine Gruppe mit mehr als 8 Kindern be-
legt, erhöht sich der Zuschuss um je 200,00 € 
pro Monat für jedes weitere Kind (max. 8 + 2) 
 
Alterserweiterte Gruppe (vgl. Ziffer 4.2) 
 
 regelmäßige Betreuungs-

dauer pro Woche 
 ab 27,5 

Std. 
ab 30 
Std. 

ab 40 
Std. 

12 bis 14 
belegte 
Plätze 

5.262 €  
 
 

6.593 € 

7.527 € 

15 bis 18 
belegte 
Plätze 

5.731 € 8.257 € 

19 bis 20 
belegte 
Plätze 

5.966 € 6.924 € 8.667 € 

 
Kindergartengruppe (vgl. Ziffer 4.3) 
 
 
 regelmäßige Betreuungs-

dauer pro Woche 
 ab 25 

Std. 
ab 30 
Std. 

ab 40 
Std. 

15 bis 17 
belegte 
Plätze 

4.771 € 5.536 € 6.816 € 

18 bis 20 
belegte 
Plätze 

5.235 € 6.086 € 7.500 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Anpassung 
wie vor 
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Anlage 2a: 

Richtlinien zur Förderung von Tageseinrich-
tungen gemeinnütziger Elternvereine und 
Eltern-Kind-Gruppen in der Stadt Bremer-
haven, gültig ab 01. April 2019 
 
Pauschaler Zuschuss pro Monat für das 
Leitungspersonal (Ziffer 3.5) 
 
Anzahl der regelmä-
ßig belegten Plätze 

Maximaler Zu-
schuss pro Monat 

ab 28 regelmäßig 
belegter Plätze 

843 € 

ab 36 regelmäßig 
belegter Plätze 

1.084 € 

ab 42 regelmäßig 
belegter Plätze 

1.264 € 

ab 56 regelmäßig 
belegter Plätze 

1.684 € 

ab 70 regelmäßig 
belegter Plätze 

2.105 € 

ab 84 regelmäßig 
belegter Plätze 

2.532 € 
 

Hortgruppe (vgl. Ziffer 4.4) 
 
 regelmäßige Betreuungs-

dauer pro Woche 
 ab 25 

Std. 
ab 30 
Std. 

ab 40 
Std. 

15 bis 17 
belegte 
Plätze 

4.771 € 5.536 € 6.527 € 

18 bis 20 
belegte 
Plätze 

5.235 € 6.086 € 7.160 € 

 
 

 
 
Anlage 2a: 

Richtlinien zur Förderung von Tageseinrich-
tungen gemeinnütziger Elternvereine und 
Eltern-Kind-Gruppen in der Stadt Bremer-
haven, gültig ab 01. April 2022 
 
Pauschaler Zuschuss pro Monat für das 
Leitungspersonal (Ziffer 3.5) 
 
Anzahl der regelmä-
ßig belegten Plätze 

Maximaler Zu-
schuss pro Monat 

ab 28 regelmäßig 
belegter Plätze 

880 € 

ab 36 regelmäßig 
belegter Plätze 

1.130 € 

ab 42 regelmäßig 
belegter Plätze 

1.318 € 

ab 56 regelmäßig 
belegter Plätze 

1.756 € 

ab 70 regelmäßig 
belegter Plätze 

2.196 € 

ab 84 regelmäßig 
belegter Plätze 

2.641 € 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Anpassung 

wie vor 
 

 


